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Schweizerisches

orft - Z o u r n al,
herausgegeben

vom

schweizerischen Forstverein
unter der Redaktion

des

Forstverwalters Walo v. Greyer).

VI. Jahrgang. 4» April 1833.

Das Forst-Journal erscheint monatlich, im Durchschnitt t Bogen stark

tn der Hegner'schen Buchdruckerei in Lenzburg, zum Preise von Z Fr 50 Rp.
franko Schwcizergebiet. Alle Postämter werden in den Stand gesetzt, das
Journal zu dßeftni Preise zu liefern.

Forst-Statistik der Schweiz.
Kanton Basel-Land.

Aus einem Manuskript, „Bilder über die Forstzustände in
Baselland", von S. Strübin, Forstverwalter in Liestal, wurde
der Redaktion gestattet die vorstehenden statistischen Notitzen aus-
zuHeben, wodurch w'ed Glied in der Kette der Forststati-

öe» Dch^Uz au.^ s' >d. Das Manuskript wird «bri-
gens von dem Verfasser wahrscheinlich dem Druck übergeben
werden und somit auch einen weiteren Leserkreis finden. Der
Verfasser bemüht sich, die mitunter noch sehr darniederliegenden
forstlichen Zustände des Kantons Baselland seinen Mitbürgern
vorzuführen und zu einer bessern Behandlung der Waldungen
aufzufordern, wofür zugleich zweckentsprechende Winke gegeben
werden. Wir werden, wenn das Manuskript veröffentlicht wird,
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später jedenfalls davon unsern Lesern Anzeige machen und freuen
uns einstweilen das Nachstehende davon mittheilen zu können.

Der Flächeninhalt des Kantons Basel-Land beträgt 8 Vz

Ouädratmcilcn oder 108800 Juch. à 40000 Quadratfuß.
Diese Größenzahl vertheilt sich auf:

1) knlturfähigcö Land (Feld, Matten, Reben): 7-4800 Juch.
2) unbenutzbares Land (Flüsse, Bäche, Straßen,

Wege) : 2000 „
3) Waldungen: 32000

zusammen 108,800 „
Die Einwohnerzahl des Kantons beträgt 47830 Seelen,

mithin kommen ans einen Kopf: 2,29 Juch. Land oder 0,06
Juch. Wald.

Von den Waldungen sind ungefähr 29000 Juch. Gemeinde-

cigenthum und 3000 Juch. Partikular und Korporationsgut.
Die 32000 Inch. Waldungen theilen sich ein, in:

cirka 24000 Juch. Buchenwald (Fchmcl oder Plänterwald.)
2000 „ Wcißtannenwald.

„ 3000 „ Fohrcnwald, mit Buchen gemischt.

„ 1200 „ Eichenwald, (nunmchr bebauter Waldbodcn.)

„ 800 „ gemischter Niederwald.

Ungefähr des gcsammten Flächeninhalts ist noch nicht
vermessen. Es sind aber alle Grundstücke, in Sonderheit die

Waldungen durch sichere Grenzzcichcn (meist gehauenen Mark-
steinen) ausgemarkt.

Als vorzügliche Waldungen unsers Kantons gelten: das

Bärenfeldcrholz mit Buchen und Eichen, daS Bloomd mit Foh-
ren und Buchen; die Zunzgerhardt mit Tannen und Buchen;
Munien mit Tannen; der Waldenburgerwald mit Tannen und

Buchen; der Baslerhardt mit Buchen und Hainbuchen; die

Rothhalde mit Buchen und Eichen.
Der Hauptgebirgszug ist der Jura an der südl. Grenze;

er erhebt sich mit dem Paßwang, des Vogelbcrgeö, des Bill-
steins, BölchenS und dem Rchhag bis 3000' über daö Meer.

Die Jurakalkformation ist die vorherrschende.
Von der Hauptkctte des Jura steigen mehrere Gebirgs-



züge und Hügelketten in fast paralcllm Reihen gegen die Ebene

hinab. Alle Thäler gewähren eine lohnende Fruchtbarkeit und
schließen nebenbei eine gewisse Romantik und Naturschönheit ein,

sumpfige Gegenden kommen keine vor, nur schaden bisweilen
in den Thälern die schnell herabflicßcndcn Hochwasser.

Auf den Bergen und in den Thalschastcn wird viel Vieh-
zucht getrieben, nebenbei auch der Wiesenbau, Allgemein ein-

geführt aber ist das Bandweben, das dem Einwohner eine

sichere Erwerbsquelle bietet, und ihn vor Mangel schützt.

In der Ebene herrscht der Acker-, Wein- und Obstbau, die

Landwirthschaft erfreut sich hier überhaupt eines rationellen Be-
triebcö.

Berechnen wir die Familie im Durchschnitt zu vier Glieder,
so kommen auf dieselbe 2,61 Juch., und nehmen wir einen jähr-
lichen Holzzuwachö von 3t) — 50 Kubikfusi per Jucharte, so

kommt auf eine Familie ein jährlicher Holzertrag von 80—92
Kubikfuß. Rechnen wir 1 Klafter Holzmasse — l <0 Kubikfuß,
so erhalten wir auf 1 Personen eine jährliche Holzernte von

Klafter, Es fällt somit auf die gesammte Einwohnerzahl
eine jährliche Holzcinnahmc von 9576 Klafter oder 1053360
Kubfß, Wir erhalten von den Waldungen also eine ungefähre
Einnahme von 9576 — 9600 Klafter. Wird ein Klafter
im Werthe von 20 Franken, gerechnet-^), so liesern uns un-
sere Waldungen eine jährliche Einnahme von Fr, 196000 —
2V0000 Fr, — Sie rcpräscntircn demnach ein Kapital von
60 — 70 Millionen. Von Holzausfuhr kann bei uns keine

Rede sein; es geschieht selbige wohl, aber die Holzeinfuhr ist

überwiegend stärker, namentlich wird viel Schnittwaare und be-

*1 Anmerkung, Der Ansatz von Fr, 20 per t!0 Kubfß, Holzmasse ist

ganz ficher'anzunehmen indem nach obigen Flächengrößen der übcrwie-

gende Theil Buchenwald ist, und l Klstr. buch, Scheitholz gilt beinahe

überall Fr. 30 — 32 im Walde einschließlich die Hancrkosten, Tannen-
und Fohrcnbrennholz steht etwas tiefer, doch selten unter Fr, 20 per

ttv Kubfß, Der Preis des Kubikfußes für Bauholz, beschlagener
Stämme varirt zwischen 35 —V5 Np. Der Preis von l Knbsß, Eiche«-
Nutz- und Werkholz ist zwischen 80- !L0 Np,
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schlagcnes Holz eingeführt. Dem Vrcnnholzbedarf hilft der üp-
pige Obstbaumwuchs etwaS nach.

Zahl der Frevelvergehen:
Von 46 »erzeigten Frevelvergehen (im 10tcn Theil deS

ganzen KantonS) vertheilen sich:

3 als Holzdicbstähle.
20 als Frevel am wüchsigcn, grünen Holz.
6 als Frevel am abständigen Holz.
3 „ Vergehen gegen forstpolizeiliche Vorschriften.
1 „ Grasftcvcl.

„ Wcidefrevcl.
2 „ untergeordnete Vergehen.

Von^den Holzentwendungen theilen sich:
2 Fälle in den Werth von Fr. 20 — 40
4 » » » » » » (0—20
I» » » „ „ „ 5-10
16 p « » ff « » 1 5

ff» » » »
1

Von den bestraften Fällen kommt sonach ein Frcvelvcrge-
hen auf eine Waldgröße von 4 Inch.; oder ein Frevelfall an-
nähernd auf 7 Einwohner (während eines ganzen JahreS).
Bemerkt muß werden, daß wohl der vierte Theil der Vergehen
nicht entdeckt wird.

Als größere Forstbenutzung ist die Rindennutzung der Eiche

zu bezeichnen. Eichenrindenwaldungen kommen nicht vor. Die
Gerberrinde ist auf die Stammrinde beschränkt. Die Gerber

bezahlen aber die Rinde nicht höher als der Verlust der Holz-
masse beträgt; nämlich 18—20 wobei sie noch die etwaige
Fällung der Stämme übernehmen.

Die Benutzung der Baumfrüchte, wie die der Eicheln und

Bucheln gewährt in Saamenjahren eine beträchtliche Einnahme.
Die Benutzung des Laubes, deS Grases, des Harzes ist

theilweise durch das Gesetz verboten und kommt nicht vor.
Die Jagden sind Eigenthum der Gemeinde. Jede Gemeinde

hat über die Jagd in ihrem Banne zu verfügen. Einige Jag-
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den sind frei, andere sind verpachtet, in dritten Gemeinden wer-
den Patente ausgegeben.

Der Wildstand hat durch diesen ungeregelten Jagdbetried
sehr gelitten. Der Hase ist ziemlich selten geworden, noch selte-

ner der Fuchs und der Dachs. Ebenso unergiebig ist die Fe-
derwildjagd.

Häufig dagegen sind die Uebertretungen gegen die Jagd-
reglemente.

Crtrag der Birke als Vornntzung zwischen
ander» .Holzarten.

Wenn auch die Birke den Boden nicht auSsaugt, worauf
Nr. 8 des 4. Jahrgangs unseres Forst-Journals aufmerksam
macht, so steht dagegen doch fest, daß sowohl sie wie die Eiche,

wegen ihrer zu geringen Bodenbeschattung, als auch wegen
ihres zu magern Laub-Abfalles in reinen Beständen, den

Boden nicht in dem Güte-Zustand zu erhalten vermag, in wel-
chem sie denselben bei ihrer Ansiedlung (gleichviel ob von Natur
oder durch Kultur) vorfand. Es darf daher wohl alö ein all-
gemein richtiger forstlicher Grundsatz gelten, keine reinen Birken-
(oder Eichen-) Hochwälder anzupflanzen, denn ganz abgesehen

davon, daß durch eine Mischung dieser beiden Holzarten mit
Boden bedeckenden und durch ihren Laub- oder Nadel-Abfall
verbessernden Holzarten der Zuwachs der Birke wie der Eiche

selbst wesentlich vermehrt wird, so ist dieß daö einzige Mittel
den Boden in seiner ursprünglichen Güte wenigstens zu erhalten,
oftmals aber noch wesentlich zu verbessern. Die Boden-Düng-
ung ist in der Forstwirthschaft nur auf diese Art d. h. durch

Anpflanzung bodenverbessernder Holzarten, (zu denen wir vor.
zugsweise Buchen, Weißtannen und Rothtannen auch Weih-
mnthökiefer, dann Fohren und Lärchen, diese letztern beiden je-

doch mehr nur bis ins mittelwüchsige Alter zählen), zu erreichen

und wollen wir aus irgend welchem Grunde Eichen u-nd Birken
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